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Der Inhalt dieser Broschüre ist nach bestem Wissen und mit dem Kenntnisstand 
von Januar 2011 erstellt worden. Haftung und Gewährleistung sind von den 

Herausgeberinnen und Verfasserinnen ausgeschlossen. 
In der vorliegenden Broschüre wird bei Personenbezeichnungen die weibliche 
Form verwendet. Dies geschieht aus Gründen der Lesbarkeit insbesondere vor 

dem Hintergrund, dass die überwiegende Anzahl der von geringfügiger 
Beschäftigung Betroffenen Frauen sind und schwerpunktmäßig Frauen unsere 

Broschüre nachfragen. Selbstverständlich sind männliche Leser in gleicher 
Weise angesprochen. 
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Warum diese Broschüre? 
 
Minijobs gibt es überall – überwiegend im ländlichen Raum 
Westdeutschlands. Bundesweit waren 2010 rund 6,8 Millio-
nen Minijobs gemeldet, 4,3 Mio. hiervon werden von Frauen 
ausgeübt. In Schleswig-Holstein waren 240.654 geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse gemeldet. Wir sind damit Spit-
zenreiter bei den Minijobs bundesweit: 23,7 Prozent aller 
Arbeitsverhältnisse in Schleswig-Holstein sind Minijobs!  
Gewerbliche Gebäudereinigung, Handel, Gastgewerbe und 
Pflegedienste sind die Bereiche, in denen am häufigsten Mi-
nijobberinnen beschäftigt werden. Diese Tätigkeitsbereiche 
stehen auch im Mittelpunkt dieser Broschüre. In Privathaus-
halten sind derzeit bundesweit 217.206 geringfügig Beschäf-
tigte angemeldet, 10.023 hiervon in Schleswig-Holstein.  
Der Informationsbedarf über die Regelungen der Minijobs ist 
weiterhin sehr groß. Verständliche Ratgeber, die umfassend 
die Gebiete des Sozialversicherungs-, Steuer- und Arbeits-
rechts darstellen, und zudem Angaben zu den regionalen 
und überregionalen tariflichen Regelungen machen, sind je-
doch im Buchhandel nicht zu erwerben. 
Um über die aktuelle Rechtslage umfassend, zuverlässig und 
allgemeinverständlich zu informieren, geben wir diese Folge-
auflage unseres Ratgebers zu den Arbeitsverhältnissen bis 
400 € heraus. Die Broschüre hat den rechtlichen Stand vom 
1.1.2011, aktuelle Tarifverträge und Mindestlöhne, soweit sie 
bei Minijobs von Bedeutung sind, sind berücksichtigt, ebenso 
die Neuregelungen beim Elterngeld.  
Vor allem wenden wir uns an Frauen, die in einem Minijob 
arbeiten, doch werden auch Männer und Arbeitgeber und 
Arbeitgeberinnen nützliche Informationen erhalten.  
Wir hoffen und wünschen, Ihnen hierdurch Informationen zu 
liefern, die es Ihnen ermöglichen, sich einen Weg zu bahnen 
durch den Dschungel der unübersichtlichen Vielfalt der Vor-
schriften und Gesetze, die gerade die Minijobs betreffen.  
Eine Rechtsberatung im Einzelfall kann durch diese Broschü-
re jedoch nicht ersetzt werden. 
Januar 2011 
 
Die Herausgeberinnen 
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Nachweis der wesentlichen Arbeitsbedingungen / Arbeitsvertrag 
 

Arbeitgeberin / Arbeitgeber 
Name, Adresse: ______________________________________________________  
 
Arbeitnehmerin / Arbeitnehmer 
Name, Adresse: ______________________________________________________  
 
Beginn des Arbeitsverhältnisses:_________________________________________  
 
Falls Befristung des Arbeitsverhältnisses, 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses:_____________________________________  
 
Arbeitsort:___________________________________________________________  
 
Soll die Arbeit an verschiedenen Orten verrichtet werden?  ja / nein   
 
Beschreibung der zu verrichtenden Arbeit: _________________________________  
 
Arbeitsentgelt __________________ € / Stunde oder _________________€ / Monat 
 
Fälligkeit der Vergütung: _______________________________________________  
 
Sonstige Leistungen?  ja / nein , (z.B. Zuschläge, Zulagen, Sonderzahlungen, Prämien) 
wenn ja, welche und Höhe: _____________________________________________  
 
Arbeitszeit: ____________________________________________ Stunden / Woche 
 
Falls Arbeit auf Abruf vereinbart werden soll: 
Durchschnittliche Arbeitszeit ___________________ Stunden /  Woche / Monat  
 
Dauer des jährlichen Urlaubs_________________________  Werktage / Arbeitstage 

       (mindestens: 24 Werktage = 4 Wochen)            (Unzutreffendes streichen) 
 
Die Kündigungsfristen richten sich nach dem Gesetz:  ja / nein  
Gesetz (§ 622 BGB): 4 Wochen zum 15. oder Ende des Monats. 
 
Wenn abweichend, bitte angeben:________________________________________  
 
Auf das Arbeitsverhältnis findet ein Tarifvertrag Anwendung:  ja / nein  
Wenn ja, bitte Branche angeben:_________________________________________  
 
Hinweis bei geringfügiger Beschäftigung: Die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeit-
nehmer kann in der gesetzlichen Rentenversicherung die Stellung eines versiche-
rungspflichtigen Arbeitnehmers erwerben, wenn auf die Versicherungsfreiheit durch 
Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber verzichtet wird. 
 
___________________________________________________________________  

Datum, Unterschrift der Arbeitgeberin / des Arbeitgebers 
 

 
___________________________________________________________________  

Datum, Unterschrift der Arbeitnehmerin / des Arbeitnehmers 
(hierdurch wird aus dem Nachweis der wesentlichen Arbeitsbedingungen ein Arbeitsvertrag, bei Befristungsvereinbarung 

müssen ArbeitgeberIn und ArbeitnehmerIn zur Wirksamkeit unterschreiben) 
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